
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/10/22 10ObS267/95
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 Veröffentlicht am 22.10.1996

Norm

BPGG §3 Abs2

Rechtssatz

Der Gesetzgeber hatte bei den privatrechtlichen "Pensionsansprüchen" in § 3 Abs 3 BPGG (Pension,

Ruhe[Versorgungs]genuß oder gleichartige Leistung) o ensichtlich Geldansprüche, nicht aber Naturalansprüche im

Auge.
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